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Am 13. Jänner und 20. Jänner 2026 fanden zwei Bürger*innenversammlungen zum Thema 
„Mistplatz in der Innstraße“ statt. Die dabei gezeigten Präsentationen, 3 Gutachten, eine 
Medienanfrage sowie deren Beantwortung, das aktuelle Regierungsprogramm, die erwähnten 
Umwidmungen (Dresdnerstraße und Nachbargrundstücke) sowie der Link zum 
Stadtrechnungshofbericht aus 2019 sind bereits unter 
https://www.wien.gv.at/leopoldstadt/graetzlmistplatz-innstrasse einseh-/bzw. abrufbar. Die 
Unterlagen werden im Anschluss auch im Informationsregister auf data.gv.at veröffentlicht. 
 
 
Pläne zur Flächenaufteilung finden Sie in der Präsentation der MA 48 ab Folie 13.  Vorentwürfe, 
Baupläne und Machbarkeitsstudien, welche die Zufahrtswege bzw. die bauliche Ausgestaltung 
visualisieren oder beschreiben sind aktuell noch nicht vorhanden, da mit der Planung des Mistplatzes 
erst begonnen wird. 
 
 
Die Unterlagen zur Standortentscheidung sowie zu durchgeführten Alternativprüfungen können 
ebenfalls auf der oben angeführten Internetseite aufgerufen werden. 
Insgesamt wurden 9 Standorte geprüft. Die geprüften Standorte waren: 

a. 2., Dresdner Straße 119 
b. 2., Innstraße 8-14 
c. 2., Innenbereich Auffahrtsrampe Reichsbrücke 
d. 2., Handelskai 255, Apcoa- Parkplatz Reichsbrücke 
e. 2., Stoffellagasse 7A 
f. 2., Wehlistraße 350 
g. 20., Nordwestbahnhof 
h. 20., Innenbereich Auffahrtsrampe Brigittenauer Brücke 
i. 20., Traisengasse / Leystraße / Mortaraplatz 

Gutachten für Emissionen, Boden und Schall werden erst im Zuge der weiteren Planung erstellt und 
sind daher aktuell nicht vorhanden. 

 

Beiliegend der Terminrahmen aus derzeitiger Sicht:  
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Hinsichtlich der folgenden von Ihnen angefragten Informationen: „Protokolle, Aktenvermerke und 
Ergebnisniederschriften von Sitzungen und Besprechungen zwischen der MA 48, der Stadtbaudirektion 
und/oder der Bezirksvorstehung Leopoldstadt bezüglich dieses Projekts“ – bitten wir um Verständnis, 
dass wir die erbetenen Unterlagen derzeit nicht herausgeben können. Dabei handelt es sich um 
interne Unterlagen, die der behördeninternen Vorbereitung einer Entscheidung dienen. Diese 
Unterlagen unterliegen daher den gesetzlichen Ausnahmetatbeständen des IFG und können derzeit 
nicht veröffentlicht werden. 

Zu diesem Punkt erhalten Sie von uns noch eine gesonderte Erledigung in Form eines Bescheides mit 
der entsprechenden rechtlichen Einordnung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Leiter Personal und Organisation    Der Abteilungsleiter: 
      
Andreas Kuba, SR e.h. 

        Dipl.-Ing. Josef Thon e.h. 
        Obersenatsrat 


